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Tennisclub Vorst 1973 e.V. 

Beiträge, Gebühren & Arbeitsleistungen 
 

        Aufnahmegebühren/ Schnupperjahr 
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2006, haben die Mitglieder des TC Vorst 1973 e.V. beschlossen, dass die 
Aufnahmegebühr für Neumitglieder entfällt. Das erste Mitgliedschaftsjahr gilt als Schnupperjahr und wird nur mit einem 
halben Jahresbeitrag berechnet. 

 
Mitgliedsbeiträge  

• Aktive Mitgliedschaft ab 18 Jahren                                                       220,00 Euro 

• Zweitmitgliedschaft                                                                                                             150,00 Euro 

• Passive Mitgliedschaft                                                                                                            80,00 Euro 

• Fördernde Mitgliedschaft                                                                                                      50,00 Euro 

• Junioren/ Juniorinnen 16 bis 18 Jahre                                                                                  85,00 Euro 

• Jugendliche bis 15 Jahre                                                                                                           75,00 Euro 

• Azubis und Studenten ab einem Alter von 19 Jahren zahlen, soweit sie dem  
 Kindergeldrecht unterliegen,  
bei jährlicher Vorlage einer schriftlichen Bescheinigung                                            120,00 Euro  
Jugendliche, die ein freiwilliges soziales Jahr, den Bundesfreiwilligendienst, ein freiwilliges ökologisches Jahr oder den 
freiwilligen Wehrdienst ableisten, brauchen in dieser Zeit keinen Beitrag leisten. 

• Familienbeiträge  
Familienbeitrag Folgejahre (2 Erwachsene + Kinder bis 18 Jahre)                            380,00 Euro 
1 Erwachsener mit 2 Kindern                                                                           2. Kind halber Beitrags 
1 Erwachsener mit 3 Kindern und mehr                                               ab dem 3. Kind beitragsfrei 
Kinder bleiben in der Familienmitgliedschaft beitragsfrei, so lange sie sich in der Schulausbildung befinden (auch über 18 
Jahre). Schüler, Studenten, Azubis und Zweitmitglieder müssen Ihren Status jährlich durch eine Bescheinigung belegen. Die 
Bescheinigungen sind bis zum 31.01. des Jahres einzureichen. Sollten sie nicht eingegangen sein, werden die 
Normalbeiträge belastet. 

• Partnermitgliedschaft 
Mit der Jahreshauptversammlung vom 20.02.2019 wurde beschlossen, dass es ab der Saison 
2019 eine vergünstigte Partnermitgliedschaft für Lebensgemeinschaften gibt. Voraussetzung 
ist das Zusammenleben in einer häuslichen Gemeinschaft. Der Jahresbeitrag für  
Lebensgemeinschaften aktiver Erwachsener beträgt:                                                    400,00 Euro 

• Gastbeitrag 
Jeder erwachsene Gastspieler hat einen Gastbeitrag von 7,00 Euro pro Spielstunde zu entrichten. Kinder & Jugendliche bis 
18 Jahre sind in Begleitung eines Mitgliedes frei.  
Für die Erhebung des Gastgeldes ist das einführende Mitglied verantwortlich und gleichzeitig Schuldner dem Verein 
gegenüber. Die Zahlung ist unmittelbar fällig, unter Angabe des Zeitpunktes, wann das Gastspiel stattfand. Sobald 
Clubhausbewirtschaftung stattfindet, ist der Betrag zu begleichen. Jeder Gastspieler darf die Anlage maximal 5 x im Jahr 
nutzen und ist dem Thekendienst namentlich zu benennen. 

• Theken-Schecks / Verzehrbonus 
Die Mitgliederversammlung 2005 hat festgelegt, dass jedes aktive Mitglied über 18 Jahre, zu Beginn der Saison ein 
Thekenscheckheft im Wert von 50,00 Euro erwerben muss. Das Thekenscheckheft kann ab Clubhaus-Saisoneröffnung beim 
Thekendienst abgeholt werden. Jeder zusätzliche Erwerb eines Thekenscheckheftes im Wert von 50,00 Euro wird mit 
einem Verzehrbonus von 5,00 Euro belohnt (Beschluss der JHV 2012). Bei einer Zweitmitgliedschaft ist, laut der JHV 2015, 
ein Thekenscheckheft im Wert von 25,00 Euro zu erwerben. 

• Arbeitsleistung / Thekendienst 
Grundsätzlich müssen alle aktiven Mitglieder über 18 Jahren während der Außensaison an 5 Tagen Thekendienst ableisten. 
Sollte die Ableistung des Thekendienstes nicht möglich sein, ist entweder ein gleichwertiger, handwerklicher Ersatzdienst 
zu leisten, oder eine Ersatzleistung von 100,00 Euro zu entrichten.    


